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(Gem HUN - 1/2000)  
 
 

HUNDEABGABEORDNUNG DER STADT STEYR  
 
beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates vom 9.12.2010, geändert in der Sitzung des 
Gemeinderates vom 14.12.2023 
 
Auf Grund des § 17 Abs. 3 Z. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 (FAG 2017), BGBl. I 
Nr. 116/2016 i.d.F. BGBl. I Nr. 112/2023 und § 11 Abs. 1 des Oö. Hundehaltegesetzes 2002, 
LGBl. Nr. 147/2002 i.d.F. LGBl. Nr. 68/2022, wird verordnet:  

 
§ 1  

 
Für das Halten von Hunden einschließlich von Wachhunden und Hunden, die zur Ausübung 
eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind, wird nach den Bestimmungen des OÖ 
Hundehaltegesetzes eine Hundeabgabe eingehoben.  

 
§ 2  

 
(1) Die Hundeabgabe wird für das Haushaltsjahr erhoben und beträgt:  
 

a) für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig 
sind, je Hund € 14,--  
 
b) für alle anderen Hunde € 62,--  

 
(2) Die für den ersten Hund zu entrichtende Abgabe in Höhe von € 62,-- ermäßigt sich bei 

Beziehern einer Ausgleichszulage bzw. Sozialhilfe um 50 % auf € 31,-- und ebenso bei 
Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern diese vor dem 1.1.2011 einen 
Hund rechtmäßig angemeldet haben  

 
 

§ 3  
 

Inkrafttreten (nicht abgedruckt):  
Diese Verordnung ist gültig ab 1.1.2025.  
 

 
Der Bürgermeister: 
Ing. Markus Vogl 

 


